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§l
Der Geltungsbereich der Anordnung vom 27. Januar 

1967 über das einheitliche System von Rechnungsfüh
rung und Statistik in der volkseigenen Bauindustrie 
(GBl. Ill S. 5) — nachstehend Anordnung vom 27. Ja
nuar 1967 genannt — wird erweitert auf die zum Ver
antwortungsbereich des Vorsitzenden des Rates für 
landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft der Deutschen Demokratischen Republik gehö
renden
1. volkseigenen Meliorationskombinate
2. VEB Meliorationsbau
3. VEB Meliorationstechnik

4. VEB Ingenieurbüro beim Staatlichen Komitee für 
Meliorationen

5. Meliorationsgenossenschaften.

§ 2
(1) Der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für 

Meliorationen regelt die spezifischen zweigbedingten 
Besonderheiten der Betriebe gemäß § 1 in einer Richt
linie.

(2) Diese Richtlinie ist mit der Staatlichen Zentral
verwaltung für Statistik abzustimmen und durch den 
Vorsitzenden des Rates für landwirtschaftliche Pro
duktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik für verbindlich zu erklären.

§3
Für die dem Verantwortungsbereich des Vorsitzenden 

des Rates für landwirtschaftliche Produktion und Nah
rungsgüterwirtschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik zugeordneten Landbaukombinate gilt wei
terhin die Anordnung vom 27. Januar 1967.

§4
(1) § 1 erster Teilstrich der Anordnung vom 27. Ja

nuar 1967 erhält folgende Fassung:
die dem Ministerium für Bauwesen unterste

henden volkseigenen Kombinate und deren selbstän
dige Betriebsteile sowie den VEB Baugrund;“

(2) Im § 1 Buchst, b der Anordnung Nr. 1 vom
18. Februar 1967 über die Erweiterung des Geltungs
bereiches der Anordnung über das einheitliche System 
von Rechnungsführung und Statistik in der volkseige
nen Industrie (GBl. II S. 120) ist zu streichen:

„den VEB Baugrund Ber’ n“.

§5
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1969 in Kraft.

Berlin, den 6. Februar 1969
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für Statistik
Prof. Dr. habil. D о n d a
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